
K U N D M A C H U N G

Gemäß § 58 der Nationalratswahlordnung 1992 – (NRWO) i.d.g.F. wird für das

von Montag, 11.03.2024
bis Montag, 18.03.2024

stattfindende Eintragungsverfahren für die o.g. Volksbegehren eine Verbotszone von 100 m im 
Umkreis des Eintragungslokales – Gemeindeamt Finkenstein, Marktstraße 21, 9584 
Finkenstein – bestimmt.

Innerhalb der Verbotszone ist für die Zeit des Eintragungsverfahrens jede Art der Werbung für oder 
gegen das Volksbegehren, insbesondere auch durch Ansprachen an die Stimmberechtigten, durch 
Anschlag oder Verteilen von Aufrufen sowie jede Ansammlung und das Tragen von Waffen jeder 
Art verboten.

Das Verbot des Tragens von Waffen bezieht sich nicht auf jene Waffen, die on im Dienst befindlichen 
Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes nach ihren dienstlichen Vorschriften getragen werden 
müssen.

F.d.R.d.A.:
Die Sachbearbeiterin: Der Bürgermeister:
Alexandra Urschitz

angeschlagen am: 11.03.2024
abgenommen am: 19.03.2024

MARKTGEMEINDE FINKENSTEIN
am Faaker See

9584  Finkenstein – Marktstraße 21
www.finkenstein.gv.at    –  finkenstein@ktn.gde.at

Betr.: Festsetzung der Verbotszone – Eintragungsverfahren „BIST DU GSCHEIT“, „CO2-Steuer
abschaffen“, „Das Intensivbettenkapazitätserweiterungs-VB“, „Energieabgaben streichen – 
Volksbegehren“, „Energiepreisexplosion jetzt stoppen!“, „Essen nicht wegwerfen!“, „Frieden 
durch Neutralität“, „Glyphosat verbieten!“, „Kein Elektroauto-Zwang“, „Kein NATO-Beitritt“, 
„Nein zu Atomkraft-Greenwashing“, „Neutralität Österreichs stärken“, „Parteienförderungen 
abschaffen“, „Tägliche Turnstunde“

Auskünfte: Urschitz Alexandra 
Telefon: 04254/2690-34
Telefax: 04254/2690-8

http://www.finkenstein.gv.at
mailto:finkenstein@ktn.gde.at

		2024-03-11T07:48:33+0100
	Marktgemeinde Finkenstein am Faaker See
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




